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25% ige-Minderung der ärztlichen Leistungen - 

Argumentation gegen eine 25% ige-Minderung der ärztlichen 
Leistungen aufgrund von § 6a GOÄ: 

 
In der Privatklinik Dr. Blohm findet eine Kürzung um 25%, bzw. 15 % bei 
Belegärzten oder niedergelassenen anderen Ärzten, gemäß § 6a GOÄ bei 
stationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären privatärztlichen 
Leistungen, keine Anwendung.  
 
Die Honorarminderungsvorschrift des § 6a GOÄ ist nur aus dem Blickwinkel 
der Bundespflegesatzverordnung für stationär aufgenommene Patienten 
vorzunehmen. 
 
Eine Minderung gemäß § 6a GOÄ dient ausschließlich dem Ausgleich der 
finanziellen Benachteiligung von Patienten mit stationärer privatärztlicher 
Behandlung, die sich daraus ergeben, dass die Vergütung privatärztlicher 
Leistungen neben dem Entgelt für die ärztliche Tätigkeit auch eine Abgeltung 
von weiteren Sachkosten und Personalkosten der ärztlichen Praxis enthalte, 
wobei mit dem Pflegesatz nach der Bundespflegesatzverordnung für das 
betreffende Krankenhaus Kosten ähnlicher Art bereits abgegolten würden. 
 
Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied. Die Privatklinik Dr. 
Blohm wendet die Bundespflegesatzverordnung nicht an. Es werden nur 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung mit täglich 75 € berechnet. Aus 
diesem Grund ist eine Honorarminderungspflicht nicht gegeben. 
 
Insgesamt unterschreiten die Gesamtaufwendungen für Behandlung, 
Unterkunft und Verpflegung in der Privatklinik Dr. Blohm (ohne 
Bundespflegesatz) sogar deutlich vergleichbare Aufwendungen des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel (mit Bundespflegesatz) um 
wöchentlich etwa 573,09 €. Zur Verdeutlichung ist eine entsprechende 
Vergleichsberechnung zwischen der Privatklinik Dr. Blohm und der Uniklinik 
Schleswig-Holstein umseitig: 
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Vergleichsberechnung  
für eine Kalenderwoche in Euro  

 
Privatklinik Dr. Blohm gegenübergestellt zu  

 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel hier:  

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahlenmaterial: Stand 2016 

Privatklinik Dr. Blohm 
1. Ärztliche Leistungen / 

Therapiekosten: 

tägl. 1 x GOÄ-Nr. 861 Mo-Sa: 92,50 € 
x 6 = 555,00  
tägl. 1 x GOÄ-Nr. 862 Mo-Sa: 92,50 € 
x 6 = 555,00  
 
 
 
 
 
2. Unterkunft + Verpflegung:  

7 Tage x 75 €:                =  525,00 

       Zwischensumme             1.635,00 
 
 
3. Umsatzsteuer:  
       19 % USt:            +         310,65  
 
= Kosten pro Woche:      1.945,71 € 

Uni Klinik Schleswig Holstein 
1. Ärztliche Leistungen / 

Therapiekosten: 

tägl. 1 x GOÄ-Nr. 861 Mo-Sa: 92,50 € x 
6 = 555,00 
tägl. 1 x GOÄ-Nr. 862 Mo-Sa: 92,50 € x 
6 = 555,00 
Zwischensumme  1  1.110,00  

x  25% ./.        525,00 
(Honorarminderungspflicht)  
Zwischensumme 2                1.635,00  

 
2. Pflegesätze:       +        1.686,30 

2.1. Basispflegesatz  / Tag:            
55,42 €  x 7 = 387,94 

2.2. Abteilungspflegesatz / Tag:  
185,48 €  x 7 =  1.298,35 

Keine Umsatzsteuer !          0,00  
 
 = Kosten pro Woche:       2.518,80 € 


